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Die Top-Down-Planung ist der zweite Schritt der Planungstriade einer Integrierten Zielver-

pflichtungsplanung. Wie Abb. 1 zeigt, gibt es zwei Verfahrensweisen, um eine Top- Down—

Planung durchzuführen. Das erste Verfahren, die manuelle Änderung der Basisziele, bedarf 

keiner tiefer gehenden Erläuterung. Anders ist dies bei dem zweiten Verfahren. Hier wird die 

Top-Down-Planung mithilfe eines Algorithmus durchgeführt. Dieses Verfahren soll als 

GBM-Top-Down-Planung bezeichnet werden.1) Es wird im Folgenden ausführlich beschrie-

ben: 

Im Rahmen der Top-Down-Planung versucht die zentrale Planung als Beauftragter des Top-

managements, die Basiszielwerte zu bestimmen, die zu einem wünschenswerten Betriebser-

gebnis führen. Wenn beispielsweise nach dem Abschluss der Bottom-Up-Planung ein Bot-

tom-Up-Wert von 10 Millionen € berechnet wird, dann ist das Topmanagement oft nicht mit 

diesem Wert als endgültigem Planwert des Betriebsergebnisses einverstanden. Es fordert in 

diesem Fall die zentrale Planung auf, einen Plan zu entwickeln, um ein Betriebsergebnis von 

beispielsweise 11 Millionen € als Planendwert zu erreichen. In einem solchen Fall wird die 

zentrale Planung eine „interne“ Top-Down-Planung durchführen, um diesen Wert zu realisie-

ren. Hierzu verändert sie in dem Kosten-Leistungs-Modell die ursprünglichen Bottom-Up-

Basiszielwerte der Verantwortungsbereiche so, dass die geänderten Basisziele zu einem Be-

triebsergebnis von 11 Millionen € führen. Mit der Ermittlung dieser Top-Down-Basisziel-

werte ist die Top-Down-Planung abgeschlossen. 
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Abb. 1: Top-Down-Planung der ersten Stufe  

                                                
1) GBM – Gleichbelastung-Minimierung 
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Wir wenden uns zuerst der manuellen Bestimmung im Falle eines Standard-Kosten-

Leistungs-Modells (SKLOP-Modell) zu (1.1 in Abb.1 ).2) Hier ruft die zentrale Planung je-

weils einen Verantwortungsbereich auf und verändert dessen Basisziele unter dem Aspekt, 

dass dem Bereich eine „höhere Belastung“ zuzumuten ist. Bereits während der Änderung der 

Basisziele eines Bereichs kann der zentrale Planer am Bildschirm anhand des Konfrontations-

tableaus erkennen, wie sich das Betriebsergebnis verändert. Wenn alle Verantwortungsberei-

che auf diese Weise behandelt wurden, wird sich zeigen, ob das in unserem Beispiel geforder-

te Betriebsergebnis von 11 Millionen € erreicht wird. Ist das nicht der Fall, dann ist ein erneu-

ter Durchgang unter Annahme einer noch größeren Belastung notwendig usw. Am Ende er-

hält man die Top-Down-Werte der Basisziele, die zu einem Betriebsergebnis von 11 Millio-

nen € führen. Diese Top-Down-Werte bilden den Ausgangspunkt der nachfolgenden Konfron-

tation.  

Wenn ein Kosten-Leistungs-Modell vorliegt, welches kein Standard-Kosten-Leistungs-

Modell (SKLOP-Modell) ist (Fall 1.2 in Abb.1), dann besitzt dieses Kosten-Leistungs-Modell 

(NSKLOP-Modell) immer Entscheidungsvariablen. Die Werte dieser Entscheidungsvariablen 

werden im Rahmen der Bottom-Up-Optimierung bestimmt. Die Bottom-Up-Basiszielwerte 

beeinflussen bei dieser Optimierung fast immer die Parameterwerte der Zielfunktion und Ne-

benbedingungen.3) Werden nunmehr die Bottom-Up-Basiszielwerte zu Top-Down-Basis-

zielwerten geändert, dann ist eine erneute „Nachoptimierung“ vorzunehmen. Bei dieser Opti-

mierung (1.2 in Abb.1) bleiben die strukturellen Gleichungen der Zielfunktion und Nebenbe-

dingungen unverändert, aber die Parameter der strukturellen Gleichungen, die von den (geän-

derten) Basiszielen abhängen, werden andere Werte annehmen.   

Bei einer algorithmischen Änderung der Basisziele (2 in Abb.1) wird ein Optimierungsverfah-

ren zur Bestimmung der Basisziele verwendet, welches als GBM-Top-Down-Planung be-

zeichnet werden soll. Es soll vorerst für den Fall eines Standard-Kosten-Leistungs-Modells 

(2.1 in Abb.1) erläutert werden.  

Wir wollen davon ausgehen, dass in jedem Verantwortungsbereich i verschiedene Basisziel-

kombinationen BZ1
i
, ..., BZn

i
 als potenzielle Alternativen dieser GBM-Top-Down-Planung 

infrage kommen. Die Menge dieser Alternativen wird aber durch bestimmte Restriktionen 

beschränkt. Zum Ersten kommen nur die Kombinationen infrage, die die Topzielforderung 

Betriebsergebnis  {num. Wert}  (1) 

erfüllen. Denn diese Topzielforderung soll bei einer GBM-Top-Down-Planung immer erfüllt 

sein. Weiterhin sind nur Kombinationen von Basiszielwerten zugelassen, die gewährleisten, 

dass die Verpflichtungsintervalle und auch andere Restriktionen, die im Rahmen des Modells 

                                                
2) Ein Standard-Kosten-Leistungs-Modell ist ein Kosten-Leistungs-Modell, welches ausschließlich unter Ver-

wendung der Modelltableaus einer Integrierten Zielverpflichtungsplanung generiert werden kann. Es ent-

spricht den Modellierungsmöglichkeiten, die Kilger in seinem Werk „Flexible Plankostenrechnung und De-
ckungsbeitragsrechnung“ beschrieben hat. Es entspricht ebenfalls den Konfigurationsmöglichkeiten des CO-

SAP-Moduls. Zu einer genauen Definition s. Zwicker, E., Das Modelltableausystem von Kosten-Leistungs-

Modellen im System der Integrierten Zielverpflichtungsplanung, Berlin  
3) Genauer: Die Basisziele treten als erklärende Größen in der reduzierten Gleichung der Zielfunktion sowie 

der endogenen Variablen (z. B. der Beschäftigung), für welche im Rahmen der Optimierung ein bestimmter 

Wertebereich (z. B. Verpflichtungsintervall der Beschäftigung) einzuhalten ist, auf. 
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spezifiziert wurden, eingehalten werden. Auch bei Einhaltung dieser Bedingungen wird es 

weiterhin eine große Zahl von zulässigen Basiszielkombinationen geben. Es fragt sich, welche 

von diesen letztlich die zentrale Planung als Basisziele einer GBM-Top-Down-Planung aus-

suchen soll. 

Es ist plausibel, zu fordern, dass sämtlichen Verantwortungsbereichen eine Zusatzbelas-

tung abzuverlangen ist, um die Topzielforderung zu erreichen. Von dieser Zusatzbelastung 

kann man fordern, dass sie aus Gerechtigkeitsgründen für alle Bereiche gleich und möglichst 

gering sein soll. Dabei wird unterstellt, dass die Bottom-Up-Werte der Verantwortungsberei-

che zu einer gleichen Ausgangsbelastung führen. 

Wenn es gelingen sollte, diese Zusatzbelastung eines Bereichs i (ZBi) zu bestimmen, dann 

kann man fordern: Minimiere die Summe aller Zusatzbelastungen, d. h. 

Minimiere ZBi
i

n




1

 (2) 

mit der Einschränkung, dass alle Zusatzbelastungen gleich sein sollen, d. h. 

ZB1 = ZB2 = ... = ZBn (3) 

Damit wäre die GBM-Top-Down-Planung zur Bestimmung der Werte der Topziele vollstän-

dig beschrieben. Es bleibt allerdings die Frage offen, wie für jeden Verantwortungsbereich die 

Zusatzbelastung ZBi als Funktion seiner Basisziele bestimmt werden kann, d. h. 

ZB fBZ BZi

i

n

i ( ,..., )1  (4) 

Diese Belastungsbewertung soll an einem Beispiel demonstriert werden. Wir nehmen an, 

dass ein Verantwortungsbereich als Basisziele nur die fixen Kosten (FK) und die variablen 

Stückkosten (VSK) besitzt. Die Bottom-Up-Werte dieser Basisziele seien FK
B
 = 1.000,– € 

und VSK
B
 = 5,– €/Stück. Abb. 2 zeigt ein Koordinatensystem, in welchem der Punkt P

B
 die 

Basisziele der Bottom-Up-Planung beschreibt. 

54,75

PB

Bottom-Up-Wert
Zusatzbelastung = 0 

Variable Stückkosten
(DM/Stück)

Fixe Kosten
(DM)

900

1.000

PMB

maximale
Zusatzbe-
lastung = 100

Isobelastungsgerade
bei 60 Belastungspunkten

 

Abb. 2: Beispiel zur Durchführung einer Belastungsbewertung  
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Man kann sich nunmehr die Frage stellen, welche Werte FK und VSK annehmen müssen, 

falls der Abteilung eine „maximale Zusatzbelastung“ auferlegt wird. Die maximale Zusatzbe-

lastung kann durch sogenannte Belastungsmargen festgelegt werden. Sie geben an, um wie 

viel Prozent der infrage stehende Bottom-Up-Wert eines Basisziels geändert werden muss, 

um die maximale Zusatzbelastung zu realisieren. In dem angeführten Beispiel soll angenom-

men werden, dass die maximale Zusatzbelastung erreicht ist, wenn die fixen Kosten um zehn 

Prozent und die variablen Kosten um fünf Prozent gesenkt werden. Die Koordinatenwerte der 

maximalen Zusatzbelastung sind in Abb. 2 durch P
MB

 gekennzeichnet. Um die numerisch 

spezifizierte Belastungsfunktion (4) für die Basiszielkombinationen des schraffierten Bereichs 

zu erhalten, ist noch eine weitere Spezifikation durch den „Belastungsbewerter“ vorzuneh-

men. Er hat die Belastungsmultiplikatoren der Basisziele zu bestimmen. 

Bottom- Belastungs- Belastungs-

Up-Wert marge multiplikator

Fixe Kosten 1.000,- -10% 1

Variable Stückkosten 5,- -5% 4  

Abb. 3: Tableau einer Belastungsbewertung  

Das soll anhand von Abb. 3 demonstriert werden. Der Belastungsbewerter normiert ein belie-

biges Basisziel auf einen Belastungsmultiplikator von 1. In dem Beispiel wurden die fixen 

Kosten als Normgröße ausgewählt. Dann stellt sich der Belastungsbewerter die Frage, um 

wievielmal höher (oder geringer) die Belastung ausfällt, wenn man im Vergleich zur isolierten 

Änderung der fixen Kosten (um -10 %) für die variablen Stückkosten die höchste Belastung 

(von -5 %) wählt. Im vorliegenden Beispiel kommt der Belastungsbewerter zu dem Schluss, 

dass eine viermal höhere Belastung notwendig ist, um die variablen Stückkosten um fünf Pro-

zent zu senken, als die Senkung der fixen Kosten um zehn Prozent. Aus Normierungsgründen 

wird angenommen, dass im Falle der Realisierung der Bottom-Up-Werte die Zusatzbelastung 

0 sei, im Falle der höchsten Belastung aber mit 100 Belastungspunkten bewertet wird. 

Wenn diese Festlegungen getroffen sind, dann lässt sich für jeden Koordinatenpunkt der zu-

lässigen Basiszielkombinationen ein Belastungswert ermitteln. Die zulässigen Basiszielkom-

binationen werden durch das graue Rechteck in Abb. 2 beschrieben. Die sich ergebende Funk-

tion der Zusatzbelastung (ZB), d. h. die Konkretisierung von (4) hat die Gestalt 

ZB = 320(5 - VSK) + 0,2(1.000-FK) (5) 

Sie gilt in den Wertebereichen 

5  VSK  4,75 (6) 

1.000  FK  900 (7) 

Der Wert von VSK = 4,75 €/Stück zeigt den Punkt höchster Belastung der variablen Stück-

kosten. Entsprechendes gilt für die untere Grenze der fixen Kosten von 900,– €. In Abb. 2 ist 

eine Isobelastungsgerade für eine Belastung von 60 Belastungspunkten eingetragen. Wenn es 

sich um mehr als zwei Basisziele handelt, kann das Belastungsbewertungstableau entspre-

chend erweitert werden. Man erhält stets für jeden der Verantwortungsbereiche eine lineare 
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Belastungsfunktion, die für die Belastungsminimierung der GBM-Top-Down-Planung ver-

wendet werden kann. 

Das Verfahren soll am Standard-Kosten-Leistungs-Modell dargestellt werden.4) 

Montage Holzbearbeitung

Bottom- Belastungs- Belastungs- Bottom- Belastungs- Belastungs-

Up-Wert marge multiplikator Up-Wert marge multiplikator

Fixe Kosten 60.000,- -3% 1 Fixe Kosten 72.000,- -3% 1

PKS-Löhne 250,- -3% 4 PKS-Löhne 300,- -3% 4

Polsterei Absatz

Bottom- Belastungs- Belastungs- Bottom- Belastungs- Belastungs-

Up-Wert marge multiplikator Up-Wert marge multiplikator

Fixe Kosten 72.000,- -3% 1 Gehälter 144.000,- 0% 0

PKS-Löhne 250,- -3% 4 Absatzmenge WZ 250 +5% 2,3333

Absatzmenge SZ 1660 +5% 1  

Abb. 4: Belastungsbewertungstableaus der Verantwortungsbereiche des Möbel-Modells A  

Abb. 4 zeigt die Belastungsbewertungstableaus der vier Verantwortungsbereiche. Aus diesen 

folgen die Belastungsfunktionen der vier Bereiche. 

Belastungsfunktionen: 

ZB FK PKSM M M   
1

90
60000

32

3
250( . ) ( )

  
(8) 

oder: 

ZBM = -0,011111 FKM - 10,666666 PKSM + 3333,333333 

mit: ZBM = Zusatzbelastung Montage 

 FKM = Fixe Kosten Montage 

 PKSM = Proportionalkostensatz Montage 

ZB FK PKSP P P   
1

108
72000

32

3
250( . ) ( )  (9) 

oder: 

ZBP = -0,009259 FKP - 10,666666 PKSP + 3333,333333 

mit: ZBP = Zusatzbelastung Polsterei 

 FKP = Fixe Kosten Polsterei 

 PKSP = Proportionalkostensatz Polsterei 

                                                
4) Dies ist ein Beispiel, welches behandelt, wurde in: Zwicker, E., Integrierte Zielverpflichtungsplanung und -

kontrolle- ein Verfahren der Gesamtunternehmensplanung und –kontrolle, Berlin 2008 
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ZB FK PKSH H H   
1

108
72000

80

9
300( . ) ( )  (10) 

oder: 

ZBH = -0,009259 FKH - 8,888888 PKSH + 3333,333333 

mit: ZBH = Zusatzbelastung Holzbearbeitung 

 FKH = Fixe Kosten Holzbearbeitung 

 PKSH = Proportionalkostensatz Holzbearbeitung 

ZB AMWZ AMSZA    
28

5
250

30

83
1660( ) ( ) (11) 

oder: 

ZBA = 5,6 AMWZ + 0,361446 AMSZ - 2000 

mit: ZBA = Zusatzbelastung Absatz 

 AMWZ = Absatzmenge Wohnzimmer 

 AMSZ = Absatzmenge Schlafzimmer 

Die Gesamtbelastungsfunktion GB beträgt: 

GB = ZBM + ZBP + ZBH + ZBA  (12) 

Sie ist zu minimieren, d. h. 

GB Min   (13) 

unter Einhaltung der Gleichbelastungen5) 

ZBM = ZBP 

ZBP = ZBH   (14) 

ZBH = ZBA 

Als Aktionsvariable fungieren die Basisziele. 

Das Bottom-Up-Betriebsergebnis im Falle der Planung mit dem Möbel Modell A betrug 

358.000,– €. Als Topzielforderung soll die Forderung 

                                                
5) Die Umformung dieser Gleichungen führt zu ZBM-ZBP=0, ZBP-ZBH=0 und ZBH-ZBA=0. Die reduzierten 

Gleichungen dieser drei Ausdrücke bilden folgende Gleichheitsbedingungen: 

 -0,011111 FKM - 10,666666 PKSM + 0,009259 FKP + 10,666666 PKSP = 0 

 -0,009259 FKP - 10,666666 PKSP + 0,009259 FKH + 8,888888 PKSH = 0 

 -0,009259 FKH - 8,888888 PKSH - 5,6 AMWZ - 0,361446 AMSZ + 5333,333333 = 0. 
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BER  410.000,– €  (15) 

Erhoben werden. Die Ergebnisse der Top-Down-Rechnung zeigt Abb. 5. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Verantwortungs- Basis- Bottom- Top-Down-Wert Untergrenze Top-Down- Obergrenze Oberg. Verpf.

bereich ziele Up-Wert der 1. Stufe Verpflichtungs- Beschäftigung Verpflichtungs- Nichteinhal-

intervall intervall tungsalternative

Montage Variable Stückkosten 250,00 245,92 1.500,00 1.991,00 2.000,00 1.950,00

Fixe Kosten 60.000,00 59.863,23

Polsterei Variable Stückkosten 250,00 247,61 400,00 759,00 900,00 900,00

Fixe Kosten 72.000,00 69.898,86

Holzbearbeitung Variable Stückkosten 300,00 295,19 1.700,00 2.244,00 2.300,00 2.200,00

Fixe Kosten 72.000,00 71.754,74

Absatz Absatzmenge WZ 250 253

Absatzmenge SZ 1.660 1.738

Fixe Kosten 144.000,00 144.000,00

Zusatzbelastung 0,00 44,99

Betriebsergebnis 358.000,00 410.000,00  

Abb. 5: Ergebnisse der Bottom-Up- und Top-Down-Planung  

Die Topzielforderung wird mit den ermittelten Top-Down-Basiszielwerten realisiert. Für je-

den Verantwortungsbereich ergibt sich eine Zusatzbelastung von 44,99 Belastungspunkten. 

Wie man erkennt, liegen die Top-Down-Beschäftigungen (Spalte 6) der drei Fertigungsstellen 

innerhalb der Verpflichtungsintervalle (Spalten 5 und 6).6) Die Werte der Spalte 8 bleiben bis 

auf Weiteres unbeachtet. 

Wenn die zentrale Planung bei Würdigung der Bottom-Up-Werte der Verantwortungsbereiche 

zu dem Ergebnis kommt, dass sie zu unterschiedlichen Belastungen führen, dann ist vor Be-

ginn der Top-Down-Rechnung eine Basiszielrevision durchzuführen. Die Basisziele der Ver-

antwortungsbereiche werden so geändert, dass nach der (subjektiven) Bewertung der zentra-

len Planung alle Verantwortungsbereiche dieselbe Ausgangsbelastung besitzen. Auf der Basis 

dieser revidierten Basisziele wird dann die beschriebene Bewertung der Zusatzbelastung vor-

genommen.  

Wenn kein Standard-Kosten-Leistungs-Modell vorliegt (Fall 2.2 in Abb.1), dann wird die 

Top-Down-Planung in gleicher Weise realisiert. Als weitere Aktionsvariablen der Optimie-

rung werden neben den Basiszielen nunmehr aber auch die Entscheidungsvariablen verwen-

det. Sie treten in der Belastungsfunktion und den Forderungen nach gleicher Belastung nicht 

auf, aber immer in der reduzierten Gleichung des Betriebsergebnisses, mit der die Nichtunter-

schreitung eines bestimmten Wertes gefordert wird.  

Das Möbel-Modell B, welches in der Einführung beschrieben wurde, gehört zu den Modellen, 

die keine Standard-Kosten-Leistungs-Modelle sind.7) Sie zeichnen sich immer dadurch aus, 

dass sie Entscheidungsvariablen besitzen. Dies ist bei Standard-Kosten-Leistungs-Modellen 

nie der Fall. Das Möbel-Modell B enthält die Absatzpreise der Schlaf- und Wohnzimmer als 

                                                
6) Die Verpflichtungsintervalle wurden im Rahmen der Bottom-Up-Rechnung des Modells spezifiziert. Aller-

dings wurden hier die Verpflichtungsintervalle im Vergleich zu denen im Kapitel „Bottom-Up-Planung“ 

verändert, um die Top-Down-Planung der zweiten Stufe besser darstellen zu können. 
7)  S. Zwicker, E., Integrierte Zielverpflichtungsplanung und -kontrolle- ein Verfahren der Gesamtunterneh-

mensplanung und –kontrolle, Berlin 2008 (120 Seiten) 
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Entscheidungsvariable.8) Die Topzielforderung für die Top-Down-Planung wird wie beschrie-

ben durch die Ungleichung 

BER  {num. Wert} (16) 

gekennzeichnet. Ermittelt man nun für das Betriebsergebnis (BER) des Möbel-Modells B die 

reduzierte Gleichung, dann folgt aus (16) 9) 

OWZ*PWZ+SWZ*PWZ*PWZ+OSZ*PSZ+SSZ*PSZ*PSZ-OWZ*PKSH*2-OWZ*PKSM 

-OWZ*PKSP*3-OWZ*900-SWZ*PWZ*PKSH*2-SWZ*PWZ*PKSM-SWZ*PWZ*PKSP*3  (17) 

-SWZ*PWZ*900-OSZ*PKSH-OSZ*PKSM-OSZ*150-SSZ*PSZ*PKSH-SSZ*PSZ*PKSM 

-SSZ*PSZ*150-FKH-FKM-FKP-FKA  {num. Wert} 

entstanden durch Ausmultiplizieren von: 

(OWZ+SWZ*PWZ)*PWZ+(OSZ+SSZ*PSZ)*PSZ-(OWZ+SWZ*PWZ)*(PKSH*2+PKSM+PKSP*3+900)-

(OSZ+SSZ*PSZ)*(PKSH+PKSM+150)-FKH-FKM-FKP-FKA  {num. Wert} 

mit den Basiszielen: 

 

PKSH = Proportionalkostensatz Holzbearbeitung 

PKSM = Proportionalkostensatz Montage 

PKSP = Proportionalkostensatz Polsterei 

FKH = Fixkosten Holzbearbeitung 

FKM  = Fixkosten Montage 

FKP  = Fixkosten Polsterei 

FKA  = Fixkosten Absatz 

OWZ  = Ordinatenabschnitt Absatzmengenfunktion Wohnzimmer 

OSZ  = Ordinatenabschnitt Absatzmengenfunktion Schlafzimmer 

SWZ  = Steigung Absatzmengenfunktion Wohnzimmer 

SSZ  = Steigung Absatzmengenfunktion Schlafzimmer 

sowie den Entscheidungsparametern: 

PWZ  = Preis Wohnzimmer 

PSZ  = Preis Schlafzimmer 

Sämtliche angeführte Symbolvariablen sind Aktionsvariablen der Top-Down-Optimierung. 

Die Entscheidungsvariablen PWZ und PSZ dürfen nur im Rahmen ihrer Verpflichtungsinterval-

le variiert werden, d. h. 

2.000  PWZ  3.500  (18) 

500  PSZ  1.300   (19) 

                                                
8) Siehe Zwicker, E. Einführung in das System der Integrierten Zielverpflichtungsplanung, Berlin 2000 
9) Die reduzierte Gleichung wird im INZPLA-System mithilfe eines Computeralgebrasystems ermittelt. 
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Nach der Durchführung des beschriebenen Minimierungsverfahrens ist noch eine Nachopti-

mierung der Entscheidungsvariablen erforderlich. Wie im Falle der manuellen Änderung der 

Basisziele sollen die Entscheidungsvariablen so gewählt werden, dass das Betriebsergebnis 

maximiert wird. Dabei ist wie im manuellen Fall die Einhaltung der Verpflichtungsintervalle 

und sonstiger Restriktionen notwendig. Die durch die GBM-Top-Down-Planung geforderte 

Einhaltung der Topzielforderung des Betriebsergebnisses (16) braucht bei dieser Nachopti-

mierung nicht explizit berücksichtigt zu werden, denn falls im Rahmen der Nachoptimierung 

eine bessere Lösung als die Ausgangslösung gefunden wird, dann ist der Wert des (maximier-

ten) Betriebsergebnisses immer höher als der Wert des Betriebsergebnisses, der im Rahmen 

der GBM-Top-Down-Planung gefunden wurde. 

Bei der Beschreibung des bisherigen Verfahrens wurde stillschweigend davon ausgegangen, 

dass die gefundenen Basiszielkombinationen zu Top-Down-Beschäftigungen führen, welche 

sich innerhalb der Verpflichtungsintervalle bewegen. Dieser Fall wird durch Abb. 5 beschrie-

ben. Es kann sich aber herausstellen, dass die Top-Down-Werte der Beschäftigungen nach 

einer GBM-Top-Down-Planung außerhalb der oberen Grenze des Verpflichtungsintervalls 

eines Bereichs liegen. Es kann nur die obere Intervallgrenze überschritten werden. Der Grund 

ist folgender: Da sich die Bottom-Up-Werte der Absatzmengen einer anstehenden GBM-Top-

Down-Planung als realisierbar erwiesen haben und im Rahmen der GBM-Top-Down-Planung 

nur Absatzmengenalternativen eruiert werden, welche größer als diese Bottom-Up-Werte 

sind, können bei einer GBM-Top-Down-Planung nur (Top-Down-) Basiszielwerte ermittelt 

werden, bei deren Realisierung die oberen Grenzen der Verpflichtungsintervalle überschritten 

werden. Wenn dies der Fall ist, dann muss nach der ersten Stufe eine zweite Stufe der GBM-

Top-Down-Planung praktiziert werden. Der Ablauf einer somit zweistufigen GBM-Top-

Down-Planung soll anhand von Abb. 6 demonstriert werden. 

Im Rahmen der ersten Stufe einer GBM-Top-Down-Planung gehen die oberen Grenzen der 

Verpflichtungsintervalle nicht als Restriktionen in die Optimierung ein (Block 2). Falls die 

sich ergebenden Top-Down-Beschäftigungen der Fertigungsstellen die oberen Grenzen der 

Verpflichtungsintervalle nicht überschreiten, ist die Top-Down-Planung abgeschlossen (Nein-

Fall in Block 3). Von dieser Variante einer Top-Down-Planung, d. h. einer erfolgreichen 

GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe, wurde bisher stillschweigend ausgegangen. 

Überschreiten einige Beschäftigungen bestimmter Fertigungsstellen die oberen Grenzen ihrer 

Verpflichtungsintervalle (Ja-Fall in Block 3), dann versucht die zentrale Planung, auf die be-

troffenen Fertigungsstellen einzuwirken, die oberen Grenzen ihrer Verpflichtungsintervalle so 

zu erhöhen, dass eine Realisierung der ermittelten Top-Down-Absatzmengen möglich wird. 

Gelingt dies (Ja-Fall in Block 5), dann ist die GBM-Top-Down-Planung abgeschlossen. Ge-

lingt dies nicht (Nein-Fall in Block 5), dann wird eine zweite GBM-Top-Down-Planung 

durchgeführt (Block 6). Sie unterscheidet sich in ihrem Zielsystem von der GBM-Top-Down-

Planung der ersten Stufe. 
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Abb. 6: Ablauf einer zweistufigen GBM-Top-Down-Planung  

Die Belastungswerte der Bereiche, die keine Absatzstellen sind, sollen genau den Belas-

tungswert einhalten, der für sie im Rahmen der GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe 
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ermittelt wurde. Für die Absatzstellen hingegen dürfen sich die Belastungswerte verringern. 

Dieses Zugeständnis folgt aus der Einsicht, dass die Absatzabteilung keine Aufträge (bei einer 

an sich zumutbaren Belastung) einholen kann, die dann nicht realisiert werden können.10) Die 

GBM-Top-Down-Planung der zweiten Stufe ermittelt damit Absatzmengen, die zu Beschäfti-

gungswerten in den Verantwortungsbereichen führen, welche die oberen Intervallpunkte ihrer 

Verpflichtungsintervalle nicht überschreiten. Falls es nicht möglich ist, weitere Basisziele der 

Absatzabteilungen in ihre Belastungsrichtung zu variieren, weil deren Margen bereits voll 

ausgeschöpft sind, führt dies zu geringeren Zusatzbelastungen der Absatzstellen gegenüber 

der GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe. 

Mit der Forderung, das Betriebsergebnis zu maximieren, wird unter diesen Umständen die 

günstigste Alternative realisiert. 

Die Zielfunktion lautet daher 

BER  max.   (20) 

unter der Nebenbedingung, dass die Obergrenzen der Verpflichtungsintervalle einzuhalten 

sind. 

Weiterhin gilt bezüglich der Belastungswerte der Nichtabsatzbereiche B
N

i 

1N

i BWB   (i = 1, ..., n)  (21) 

BW
1
 - Belastungswert eines Verantwortungsbe-

reichs nach der GBM-Top-Down-Planung  der 

ersten Stufe 

Für den Belastungswert einer Absatzstelle B
A

j dagegen gilt 

1A

j BWB   (j = 1, ..., z)  (22) 

Im folgenden Beispiel wird nunmehr unterstellt, dass die GBM-Top-Down-Planung der ersten 

Stufe erfolglos ist. Das ist der Fall, wenn in Abb. 5 die Intervallobergrenzen der Spalte 8 gel-

ten. Abb. 7 zeigt das Ergebnis der GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe. Sie korres-

pondiert mit den Ergebnissen der Abb. 5. Sämtliche vier Verantwortungsbereiche besitzen 

eine Zusatzbelastung von 44,99 Belastungspunkten. Wie Abb. 7 zeigt, wird die Einhaltungs-

forderung für das Betriebsergebnis von 410.000,- € realisiert. Aber man erkennt auch anhand 

von Abb. 7, dass in dem Bereich Montage das Verpflichtungsintervall nicht eingehalten wird. 

Dabei wird angenommen, dass als Obergrenze der Verpflichtungsintervalle die Werte der 

Spalte 8 in Abb. 5 gelten sollen. Damit liegt der Ja-Fall (Block 3) vor. 

                                                
10) Dabei ist schon berücksichtigt, dass die Absatzkosten in ihren Belastungsmargen voll ausgeschöpft sind. 

Eine empfehlenswerte Konsequenz wäre es, die Annahme einer singulären Preis-Absatzmengen-Ver-

pflichtung aufzugeben. Durch Einführung einer multiplen Preis-Absatzmengen-Verpflichtung könnte man 

die Absatzmenge über den Preis als Entscheidungsvariable steuern. 
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Bezugsgrößentableau Kostenstelle Montage Kostenträgertableau Wohnzimmer

Kostenartentableau 1 2 3 4 5=3*4 6 7=5*6 8=7

1 2 3=2*1 4 5=3+4 5=1*2

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten Kostenart Umlagever- Proport.- Absatz- PK Bestell- Kosten- Kostenwert Herstell-

Gehälter 59.863,23 59.863,23 teilungsgröße faktor menge menge satz kosten

Löhne 245,92 1.991,0 489.635,48 489.635,48 Montage 253 1 253 275,99 69.825,80 69.825,80

Verpflichtungsintervall: Gesamtkosten: 549.498,71 Holzbearbeitung 253 1 253 654,34 165.548,05 165.548,05

BS-Obergrenze: 1.950 /  BS: 1.991,0 Polsterei 253 1 253 1.019,10 257.831,69 257.831,69

BS-Untergrenze: 1.500 = VKVS: 275,99 Material 253 1 253 900,00 227.700,00 227.700,00

Umlage Absatzstelle 720.905,54 1 720.905,54 0,07 51.140,65

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau Gesamtkosten: 772.046,18 720.905,54

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1 / AM: 253

Nachfrage PK BS VKVS PK VS = VKVS: 3.051,57

WZ 253 1 253,0 275,99 1 275,99

SZ 1.738 1 1.738,0 275,99 1 275,99

1.991,0 Kostenträgertableau Schlafzimmer

1 2 3 4 5=3*4 6 7=5*6 8=7

Bezugsgrößentableau Kostenstelle Holzbearbeitung 5=1*2

Kostenart Umlagever- Proport.- Absatz- PK Bestell- Kosten- Kostenwert Herstell-

Kostenartentableau teilungsgröße faktor menge menge satz kosten

1 2 3=2*1 4 5=3+4 Montage 1.738 1 1.738 275,99 479.672,90 479.672,90

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten Holzbearbeitung 1.738 1 1.738 327,17 568.621,56 568.621,56

Gehälter 71.754,74 71.754,74 Material 1.738 1 1.738 150,00 260.700,00 260.700,00

Löhne 295,19 2.244,0 662.414,86 662.414,86 Umlage Absatzstelle 1.308.994,46 1 1.308.994,46 0,07 92.859,35

Verpflichtungsintervall: Gesamtkosten: 734.169,61 Gesamtkosten: 1.401.853,82 1.308.994,46

BS-Obergrenze: 2.200 /  BS: 2.244,0 / AM: 1.738

BS-Untergrenze: 1.700 = VKVS: 327,17 = VKVS: 806,59

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1

Nachfrage PK BS VKVS PK VS

WZ 253 2 506,0 327,17 2 654,34

SZ 1.738 1 1.738,0 327,17 1 327,17

2.244,0

Bezugsgrößentableau Kostenstelle Polsterei

Kostenartentableau Betriebsergebnistableau

1 2 3=2*1 4 5=3+4

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten Bereichsgewinn 410.000,00

Gehälter 69.898,86 69.898,86 = Betriebsergebnis 410.000,00

Löhne 247,61 759,0 187.932,83 187.932,83

Verpflichtungsintervall: Gesamtkosten: 257.831,69

BS-Obergrenze: 900 /  BS: 759,0

BS-Untergrenze: 400 = VKVS: 339,70

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1

Nachfrage PK BS VKVS PK VS

WZ 253 3 759,0 339,70 3 1.019,10

759,0

Bezugsgrößentableau Kostenstelle Absatz

Kostenartentableau

1 2 3=2*1 4 5=3+4

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten

Gehälter 144.000,00 144.000,00

Gesamtkosten: 144.000,00

/  BS: 2.029.900,0

= VKVS: 0,07

Statuskennzeichnung:

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau  : Basisziele

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1  : nicht beeinflussbare Basisgrößen

Nachfrage PK BS VKVS PK VS  : Entscheidungsparameter

WZ 720.905,54 1 720.905,5 0,07 1 0,07

SZ 1.308.994,46 1 1.308.994,5 0,07 1 0,07

2.029.900,0 Abkürzungen:

PKS Proportionalkostensatz

Bereichsgewinntableau Absatz BS Beschäftigung

1 2 3 4=1*2 5=4-1*3 PK Produktionskoeffizient

Erlösart Absatzmg. Preis VKVS Umsatz Artikelgewinn VKVS Vollkostenverrechnungssatz

WZ 253 3.000,00 3.051,57 759.000,00 -13.046,18 VS Verrechnungssatz

SZ 1.738 1.050,00 806,59 1.824.900,00 423.046,18 AM Absatzmenge

Bereichsgewinn: 410.000,00

WZ Kostenträger Wohnzimmer

SZ Kostenträger Schlafzimmer  

Abb. 7: Modelltableaus der Vollkostenversion des Möbel-Modells A nach der Top-Down-

Planung der ersten Stufe  

Die Zusammenhänge können anhand von Abb. 8 und Abb. 9 eingehender dargestellt werden. 

Abb. 8 stellt die Restriktionen der GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe dar, die durch 

die Verpflichtungsintervalle der drei Fertigungsstellen zustande kommen. Die graue Fläche 

gibt die zulässigen Kombinationen der Absatzmengen wieder. Abb. 9 ist eine Ausschnittsver-

größerung aus Abb. 8. Der rechteckige Rahmen beschreibt den Alternativenbereich der GBM-

Top-Down-Planung der ersten Stufe. Er wird aufgespannt von den Bottom-Up-Werten und 
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den Werten höchster Belastung der beiden Absatzmengen. Ebenfalls eingezeichnet sind drei 

Isobelastungsgeraden mit 25, 50 bzw. 75 Belastungspunkten. Weiterhin ist eine Gerade zu 

erkennen, die die Mengenkombinationen beschreibt, welche zu einem Betriebsergebnis in 

Höhe der bei der GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe geforderten 410.000,– € führen. 

Anhand von Abb. 9 lässt sich erkennen, dass die Kombination der Absatzmengen mit der ge-

ringsten Zusatzbelastung von 44,9 Belastungspunkten, die das geforderte Betriebsergebnis 

von 410.000,– € einhält, außerhalb des zulässigen Wertebereichs der Absatzmengen (d. h. 

außerhalb der grauen Fläche) liegt. 
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Abb. 8: Ergebnisse der Bottom-Up-Planung und einer erfolglosen GBM-Top-Down-

Planung der ersten Stufe im Absatzmengendiagramm des Möbe1-Modells  



Top-Down-Planungsverfahren Seite 14 von 18 

Belastung = 50

Belastung = 75

Belastung = 25

obere Verpflichtungsbe-
 reichsgrenze Montage

Betriebsergebnis
  = 410.000 DM

Bottom-Up-
Mengen

Mengen
höchster
Belastung

obere Verpflich-
  tungsbereichs-
    renze Holz-
      bearbeitung

Top-Down-
Mengen der
1. Stufe

Belastung = 44,9

1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

270

265

260

255

250

245

Schlafzimmer

W
o

h
n

z
im

m
e
r

 

Abb. 9: Ausschnittsvergrößerung des Absatzmengendiagramms in Abb. 8  

Es sei angenommen, dass die Kapazitätsgrenze nicht erhöht werden kann (Nein-Fall Block 

5).11) Daher wird eine GBM-Top-Down-Planung der zweiten Stufe durchgeführt. Nunmehr 

wird das Betriebsergebnis unter Variation der Absatzmengen maximiert, d. h. 

BER = 520,87•AMWZ + 358,89•AMSZ - 345.516,83 => Max!  (23) 

Bei Darstellung aller Basisziele als Variablen (z. B. wenn man zulässt, dass sich die Basis-

zielwerte der Fertigungsstellen auch noch in der Top-Down-Optimierung der zweiten Stufe 

ändern dürfen, sofern nur die Belastungspunktzahl für den jeweiligen Verantwortungsbereich 

konstant bleibt): 

                                                
11) Die Realisierbarkeit der Top-Down-Mengen der 1. Stufe würde erfordern, die Kapazität der Montage von 

z. Zt. 1950 auf 1991 Maschinenstunden und die der Holzbearbeitung von 2200 auf 2244 zu erhöhen. 
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AMWZ - Absatzmenge der Wohnzimmer 

AMSZ - Absatzmenge der Schlafzimmer 

Dies geschieht unter der Bedingung, dass der aus der ersten GBM-Top-Down-Planung ermit-

telte Belastungswert B=44,99 für die Fertigungsstellen weiterhin gelten soll, d. h.12) 

-0,009259•FKP - 10,666666•PKSP + 3288,343333 = 0 

-0,009259•FKH -  9,888888•PKSH + 3288,343333 = 0  (24) 

-0,011111•FKM - 10,666666•PKSM + 3288,343333 = 0 

Weiterhin gelten nunmehr die Kapazitätseinhaltungsbedingungen der drei Fertigungsstellen, 

d. h.13) 

AMWZ + AMSZ    1.950 

2*AMWZ + AMSZ  2.200  (25) 

3*AMWZ         900 

Die Belastung der Absatzabteilung BA soll nicht höher ausfallen, als die aus der GBM-Top-

Down-Planung der ersten Stufe ermittelte Belastung der Fertigungsstellen. 

Mit (11) gilt 

5,6•AMWZ + 0,361446•AMSZ - 2.000  44,99  (26) 

Abb. 10 zeigt das Ergebnis der GBM-Top-Down-Planung der zweiten Stufe. 

 

Man erkennt, dass der Top-Down-Wert des Betriebsergebnisses in Höhe von 410.000,– €, 

welcher aus der GBM-Top-Down-Planung der ersten Stufe folgte, nicht erreicht werden 

konnte, sondern auf 394.799,88 € abgesunken ist. Die Verpflichtungsintervalle der Ferti-

gungsstellen werden aber eingehalten. Aus Abb. 11 sind die Ergebnisse der ersten und zwei-

ten Optimierungsstufe zu erkennen. 

Abb. 12 zeigt die Ergebnisse der GBM-Top-Down-Planung der ersten und zweiten Stufe an-

hand eines Abb. 9 entsprechenden Absatzmengendiagramms. 

Über die Abb. 9 hinausgehend enthält Abb. 12 noch eine Gerade, die alle Kombinationen der 

Absatzmengen beschreibt, welche zu einem Betriebsergebnis von 394.799,88 € führen. Sie 

verläuft durch den ermittelten Top-Down-Wert der zweiten Stufe. 

 

 

                                                
12) Diese Werte ergeben sich aus BP=BH=BM=44,99 indem auf der Grundlage von BP-44,99=0, BH-44,99=0 

und BM-44,99=0 die reduzierten Gleichungen von diesen Ausdrücken ermittelt werden. 
13) Siehe hierzu: Zwicker E., Integrierte Zielverpflichtungsplanung und -kontrolle- ein Verfahren der Gesam-

tunternehmensplanung und –kontrolle, Berlin 2008 
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Bezugsgrößentableau Kostenstelle Montage Kostenträgertableau Wohnzimmer

Kostenartentableau

1 2 3=2*1 4 5=3+4

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten

Löhne 59.863,23 59.863,23 Montage 250 1 250 276,62 69.155,87 69.155,87

Sachkosten 245,92 1.950,0 479.552,58 479.552,58 Holzbearb. 250 1 250 655,62 163.904,79 163.904,79

Gesamtkosten: 539.415,81 Polsterei 250 1 250 1.022,41 255.603,24 255.603,24

Verplichtungsintervall: / BS: 1.950,0 Material 250 1 250 900,00 225.000,00 225.000,00

BS-Obergrenze: 1.950 = VKVS 276,62 Uml. Absatz 713.663,90 1 713.663,90 0,07 51.481,61

BS-Untergrenze: 1.500 Gesamtkosten: 765.145,52 713.663,90

/ AM 250,00

=VKVS 3.060,58

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1

Nachfrage PK BS VKVS PK VS

WZ 250 1 250,0 276,62 1 276,62

SZ 1.700 1 1.700,0 276,62 1 276,62 Kostenträgertableau Schlafzimmer

1.950,0

Bezugsgrößentableau Kostenstelle Holzbearbeitung

Kostenartentableau Montage 1.700 1 1.700 276,62 470.259,94 470.259,94

Holzbearbeit. 1.700 1 1.700 327,81 557.276,29 557.276,29

1 2 3=2*1 4 5=3+4 Material 1.700 1 1.700 150,00 255.000,00 255.000,00

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten Uml. Absatz 1.282.536,23 1 1.282.536,23 0,07 92.518,39

Löhne 71.754,74 71.754,74 Gesamtkosten: 1.375.054,61 1.282.536,23

Sachkosten 295,19 2.200,0 649.426,34 649.426,34  / AM 1.700,00

Gesamtkosten: 721.181,08 =VKVS 808,86

Verplichtungsintervall: / BS: 2.200,0

BS-Obergrenze: 2.200 = VKVS 327,81

BS-Untergrenze: 1.700

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1

Nachfrage PK BS VKVS PK VS

WZ 250 2 500,0 327,81 2 655,62

SZ 1.700 1 1.700,0 327,81 1 327,81

2.200,0

Betriebsergebnistableau

Bezugsgrößentableau Kostenstelle Polsterei

394.799,87

Kostenartentableau 394.799,87

1 2 3=2*1 4 5=3+4

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten

Löhne 69.898,86 69.898,86

Sachkosten 247,61 750,0 185.704,38 185.704,38

Gesamtkosten: 255.603,24

Verplichtungsintervall: / BS: 750,0

BS-Obergrenze: 900 = VKVS 340,80

BS-Untergrenze: 400

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1

Nachfrage PK BS VKVS PK VS

WZ 250 3 750,0 340,80 3 1.022,41

750,0

Statuskennzeichnung:

: Basisziele

Bezugsgrößentableau Kostenstelle Absatz : nicht beeinflussbare Basisgrößen

: Entscheidungsparameter

Kostenartentableau

1 2 3=2*1 4 5=3+4 Abürzungen:

Kostenart PKS BS var. Kosten fixe Kosten ges. Kosten PKS

Gehälter 144.000,00 144.000,00 BS

Gesamtkosten: 144.000,00 PK 

/ BS: 1.996.200,1 VKVS

= VKVS 0,07 VS

AM

WZ

Bestellungssammeltableau Kostensatzbestimmungstableau SZ

1 2 3=2*1 1 2 3=2*1

Nachfrage PK BS VKVS PK VS

WZ 713.663,90 1 713.663,9 0,07 1 0,07

SZ 1.282.536,23 1 1.282.536,2 0,07 1 0,07

1.996.200,1

Bereichsgewinntableau Absatz

1 2 3 4=1*2 5=4-1*3

Erlösart Absatzmg Preis VKVS Umsatz Artikelgewinn

WZ 250 3.000,00 3.060,58 750.000,00 -15.145,52

SZ 1.700 1.050,00 808,86 1.785.000,00 409.945,39

Bereichsgewinn: 394.799,87

=Betriebsergebnis

8=7
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lungsgröße

Proportiona-

litätsfaktor

Absatz-

menge PK

Bestell-

menge Kostensatz

Herstell-

kosten

Bestell-

menge Kostensatz Kostenwert

Bereichsgewinn

Kostenwert

4

5=3*4    

5=1*2 6 7=5*6

Kostenart

1 2 3

Umlagevertei-

lungsgröße

Proportiona-

litätsfaktor

Absatz-

menge

Herstell-

kosten

8=71 2 3 4

5=3*4    

5=1*2 6 7=5*6

PK

: Proportionalkostensatz

: Beschäftigung

: Produktionskoeffizient

: Vollkostenverrechnungssatz

: Verrechnungssatz

: Absatzmenge

: Kostenträger Wohnzimmer

: Kostenträger Schlafzimmer

  

Abb. 10: Modelltableaus der Vollkostenversion des Möbel-Modells A im Falle einer GBM-

Top-Down-Planung der zweiten Stufe  
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Basiszielwerte Belastungspunktzahl Verpflichtungsintervall / Beschäftigung

Verantwortungs- Basisziel Top-Down- Top-Down- Top-Down- Top-Down- Untergrenze Top-Down- Obergrenze

bereich Optimierung Optimierung Optimierung Optimierung Verpflichtungs- Beschäftigung Verpflichtungs-

der 1. Stufe der 2. Stufe der 1. Stufe der 2. Stufe intervall der 2. Stufe intervall

Montage Prop.kostensatz 245,92 245,92 44,99 44,99 1.500,00 1.950,00 1.950,00

Fixe Kosten 59.863,23 59.863,23

Polsterei Prop.kostensatz 247,61 247,61 44,99 44,99 400,00 750,00 900,00

Fixe Kosten 69.898,86 69.898,86

Holzbearbeitung Prop.kostensatz 295,19 295,19 44,99 44,99 1.700,00 2.200,00 2.200,00

Fixe Kosten 71.754,74 71.754,74

Absatz Absatzmenge WZ 253 250

Absatzmenge SZ 1.738 1.700 44,99 14,46

Fixe Kosten 144.000,00 144.000,00

Betriebsergebnis 410.000,00 394.799,88  

Abb. 11: Ergebnisse der GBM-Top-Down-Planung der ersten und zweiten Stufe des Möbel-

Modells A  
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Abb. 12: Vergrößerte Darstellung des Alternativenbereichs der GBM-Top-Down-Planung  
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Abb. 12 lässt erkennen, dass es sich bei den Top-Down-Werten der zweiten Stufe um Ab-

satzmengen-Basiszielwerte handelt, die unter den Restriktionen der Fertigungsstellen, die 

oberen Grenzen der Verpflichtungsintervalle einzuhalten, tatsächlich das Betriebsergebnis 

maximieren. Dies erkennt man daran, dass eine weitere Verschiebung der Betriebsergebnisge-

raden von Ursprung des Koordinatenkreuzes weg nicht möglich ist, wenn mindestens ein ge-

meinsamer Punkt mit dem zulässigen Lösungsraum bestehen soll. Die Belastung der Absatz-

abteilung von 14,46 Belastungspunkten fällt, wie Abb. 11 zeigt, niedriger aus als der für die 

Fertigungsstellen geltende Belastungswert von 44,99 Einheiten. 

In dem vorliegenden Beispiel gibt es außer Absatzmengen keine Basisziele, die die Beschäft i-

gung verändern, deren Werte durch die oberen Verpflichtungsintervallgrenzen eingeschränkt 

werden. Wenn in den Modellen aber die Produktionskoeffizienten, Verbrauchsmengensätze 

und Ausschussquoten als Basisziele Anwendung finden, dann haben diese auch einen Einfluss 

auf die Beschäftigung. In solchen Fällen ist es (zumindest) möglich, dass die Top-Down-

Absatzmengen Werte besitzen können, die größer sind als die Bottom-Up-Absatzmengen, 

obgleich diese im Rahmen der Bottom-Up-Planung zu Beschäftigungen führten, die der obe-

ren Verpflichtungsintervallgrenze entsprachen. Damit ist das Verfahren der GBM-Top-Down-

Planung der zweiten Stufe beschrieben. 
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